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Äuszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons

Sitzung vom 23. M'å,r2t967

1154. Bau- und Niveaulinien. .ùm 22. September 1966 er-

suchte der Gemeinderat Winkel um Genehmigung seines Be-

schlusses vom 27. Mai 1966 betreffend die Festsetzung Yon

Bau- und Niveaulinien an der Wilenbachstrasse III. K1., Teil-
stück Zürichstrasse, Hauptverkehrsstrasse B, bis Flurweg
Kat.-Nr. 884. Die Veröffentlichung im kantonalen Amtsblatt
erfolgte am 3. Juni 1966 mit gleichzeitiger schriftlicher Mit-
teilung an die betroffenen Grundeigentümer. Gemäss Zeugnis

cles Bezirksrates BüIach vom 1. Juli 1966 sind gegen di.ese

Baulinienvorlage keine Rekurse eingereicht worden-
Die Wilenbachstrasse III. Kl. im \\rinkeì dient als l:okal-

verbindungsstrasse und führt von der Zürichstrasse nach dem

Weiler Wilenbach und dem Dorf Oberwil. Der Baulinien-
abstand von 22 m entspricht der untergeordneten Bedeutung
d.ieser nur einen schwachen Motorfahrzeugverkehr aufweisen-
d.en Strasse und gewährleistet auf cler nördlichen Seite bei
einer Fahrbahnbreite von 6 m uncl einem Gehweg von 2 m
cine Vorgartentiefc von 6 m. Auf der südlichen Seite, die in-
folgc des längs der Strasse verlaufenden Wilenbaches nicht
überbaut werden kann, ist eine ideelle Baulinie vorgesehen.

Die neuen Baulinien schliessen bei der Einmündung in die
Zärichstrasse, Hauptverkehrsstrasse B, an die bereits mit
Regierungsratsbeschluss l{r. -l-5,!pl]pþ[ genehmigten Bauli-
nien an. Die letzteren werden im Bereiche der Einmündung
auf einer Iränge von 52 m geöffnet. Bei der Einmündung
des Flurweges Kat.-Nr. 884 überschneiden sich die neuen

Baulinien auf der westlichen Seite mit clen bereits rnit Re-

gierungsratsbeschluss Nr. 28!Þ/1961 genehmigten und nur
einen Abstand von 18 m aufiveisenden Baulinien. Die letz-

teren werd.en in diesem Bereiche auf einer Länge von 15 m
aufgehoben.

Die Niveauiinie weist einc maximale Steigung von7,5/o
auf.

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts entgegen.

Auf Antrag der lJaudirektion
beschliesst der Regierungsrat :

I. I)er Beschluss des Gemeinderates Winkel vorn 27. Mai
1966 betreffend die
nien an der Wilenb
ff"asr., Hauptvffiweg Kat.-l{r. 884'

unter gleichzeitiger Oeffnung cler bestehenden östlichen
Baulinie an cler Zürichstrasse auf einer Länge von 52 m
und Aufhebìrng eines 15 m langen Teilstückes der bestehen-

clen llaulinie bei der Einmündung des Flurweges Kat.-l{r.
884 wird gemäss d,en eingereichten Plänen genehmigt.

IL Der Gemeinderat Winkel wird eingeladen, die vor-
stehende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen.

III. Mitteilung an den Gemeinderat Winkel unter Rück-
senclung je eines Planes im Doppei mit Genehmigungsver-
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merk, den Bezirksrat Bülach sowie an die Direktion der
öffentlichen Bauten.

T'urieh. den 23. }il.àr27967.

Yor dem Re gierungsrate,
Der Staatsschreiber:
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